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1 ) Anlagen mit nur örtlicher Al-armgabe dienen nur der Alarmie-
rung des Inhabers der gesicherten Räume oder stattdessen
einer hierfür 6ssfimmten Person (2.8. Hausmeister),

?2) Eine an dle anonyme Öffentliehkeit gerichtete Alarmgabe

mittels akustlscher Signal-geber ist nur bei Überfallmelde-
anlagen (nicht Elnbruchraeldeanlagen) vertretbarr wenn damlt
der Eindringllng verseheucht und die Öffentllchkeit auf die
Flucht des Täters aufmerksam werden so11.

1) Nebenmelrler-Zentralen - in der Yerwendung für nur örtliche
Älarmgabe sind stets mit einem EnÖrel-ai-s B oder N zu kom-

blni-eren.
Hlerdurch wird sichergestellt, daß mlt Ausfall der Stromver-
sorgung für die Zentrale, d.h, noeh vof dem Versagen der An-
lage elne .,larmierung erf olgt.

4) Das zusätzli-^cln notwendlge Endrel-als 1st entfernt von der
Zentrale in elnem mögllchst von Personen beaufsichtlgten
F.aum zu montieren (2.8. Hausmeisterwohnung),

5) Das Endrelals B 1st grundsätzlich mit einer eigenen Strom-
versorgung auszurüsten.

In der Verwendung für elne sekundäre, örtliche Alarmgabe
(nicht Pollzel) unterliegt dlese Stromversorgung nicht mehr

den YDE-Bestimmungen für Fernmeldeanlagen der Klasse C.

Als Stromversorgung kann daher eine Troekenelementbatterle
verwendet werden, wenn d1e Betrlebssieherhelt durch elne Yier-
wöchentlictre Wartung slchergestell-t wj-rd",
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tr'ür das Endrelals B ln dev Yerwendung zur prinären
Alarmgabe (bei der Pol-izel) gelten dle Bestimmungen

für Stromversorgung elner NR-Hauptmeld"erzentrale.

6) Bei Yerwend.ung des Endrel-ais N kann schwachstromsei-
tlg die Stromversorgung d.er Zentrale mitbenutzt wer-
den.

Die Starkstromver§orgung 1st in elnem besonders abge-

sleherten Stromkreis, getrennt vom Netzstromkreis des

Glelchrlchters einzuführ€rl

Absehaltung des Troekengleiehrlehtergerätes und

Endrel-ats N dureh Entfernen elner Netzsleherung
verhlndert werden.

7) fn Anlagen mit nur ört1lcher Alarmgabe sind stets zwel

vonetnander unabhängige, tönenile Signalgeräte zu mon-

tieren, aueh dann, wenn eln Signalgerät ruhestroukon-
trolilert ist. Andernfalls ist 1n Sabotagefall der

Zweek der Anlage in Frage gestellt. An Ste1le cles

lauttönenden Signals kommt dann nur eln Störungssummer.
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